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Der

Naturarzt.
Zeitschrift

des

Deutschen Bundes der Vereine für Gesundheitspflege
und für arzneilose Heilweise-

Herausgegeben
unter Mitwirkung hervorragender naturärztlicher Schriftsteller.

Nr. II. Berlin,^November 1892.

Der „Naturarzt* erscheint monatlich mindestens einen Bogen stark. Man bestellt bei jeder Buch¬
handlung oder Postanstalt (Postzeitungs-Preisliste Nr. 4274) für jährlich Mk. 3.—, für den Buchhandel bei
Wilhelm I&sleib (Gustav Schubr) in Berlin SW., Wilhelmstr. 119,120.

Die Bundesmitglieder erhalten den „Naturarzt“ frei. Einzelne Personen können Mitglieder des
Bundes werden, wenn sie sich beim Vorstande (Adresse: J. Schmeidel in Berlin 8., Sebastianstrasse 27/28)
anmelden und mit der Anmeldung den Beitrag von Mk. 3.— für das Kalenderjahr einsenden.

Gesinnungsgenossen!
Infolge unseres Aufrufes in No. 10 sind bis zur Drucklegung dieser

Nummer rund 900 Mark eingegangen.
Die Errichtung einer Baracke wurde seitens der Hamburger Be¬

hörden nicht gestattet. Glücklicherweise hat diese Frage durch das Er¬
löschen der Seuche augenblicklich an Bedeutung verloren. Wir bitten
daher die Einsender von Spenden, zu gestatten, dass die Gelder zu andern
als den im Aufrufe angegebenen Zwecken für Hamburg-Altona verwendet
werden dürfen. Dass Gelegenheit dazu da ist, beweist der Artikel aus
Hamburg in dieser Nummer. Der Vorsitzende eines der dortigen Vereine
und ein Mitglied wurden wegen Verbreitung eines Flugblattes in je 150 Mk.
Polizeistrafe genommen (Siehe Artikel aus Hamburg in heutiger Nummer).
Wir haben die Betroffenen veranlasst, richterliche Entscheidung einzuholen,
und notwendigenfalls bis an die höchste Instanz zu gehen. Das macht
nicht geringe Kosten. Ferner erscheint die gegenwärtige Lage in Hamburg
und Altona für eine erneute kräftige Agitation besonders günstig. Die
Cholerafurcht wirkt noch nach, und ein erneutes Auflodern des Brandes
ist nicht ausgeschlossen. Da aber zahlreiche Gesinnungsgenossen in
Hamburg und Altona durch die Seuche in höchste Not geraten sind, so
dürfen besondere Aufwendungen der dortigenVereine nicht erwartet werden.
Es erwächst daher uns Nichtbetroffenen die Pflicht, helfend einzutreten.

Die Petition der Berliner Vereine um Ueberlassung eines Teils der
für Cholerakranke bestimmten Räume an Aerzte unserer Richtung ist
abgelehnt worden. Auch das Gesuch um Mitteilung der für die abschläg-
liche Antwort massgebenden Gründe erfuhr keine Berücksichtigung. Dies
Vorkommnis in der Reichshauptstadt in Verbindung mit dem Verfahren
der Hamburger Behörden, noch mehr aber das in Aussicht stehende
Reichs Seuchen ge setz veranlassen uns, eine allgemeine Bewegung im
ganzen Reiche ins Leben zu rufen, um die zuständigen Behörden zu
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